
ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Vertragsabschluß
1.1 Alle Angebote der Firma Schmidt-Container sind freibleibend.
Ein Angebot gilt als angenommen, wenn es vom Lieferanten
schriftlich bestätigt wird.
1.2
Verbindlich ist allein die schriftliche Auftragsbestätigung. Mündliche
Nebenabreden, Ergänzungen und Zusicherungen bedürfen zu ihrer
Rechtsgültigkeit schriftlicher Bestätigung.
Änderungen nach Auftragsbestätigung, die mit Kosten für die
Firma Schmidt-Container verbunden sind, werden an den Auftrag-
geber weitergegeben.
1.3
Alle Auftragsunterlagen sind Eigentum der Firma Schmidt-
Container. Sie sind unverzüglich zurückzugeben, wenn feststeht,
dass ein Angebot nicht angenommen wird.
2. Lieferzeit
2.1
Die Firma Schmidt-Container wird stets darauf bedacht sein, Lie-
ferfristen, die vom Zeitpunkt der Auftragsbestätigung an gerechnet
werden, einzuhalten. Sofern nach Abgabe der Auftragsbestätigung
in der Vertragsdurchführung Änderungen vorgenommen werden
oder zur Vertragsdurchführung die Mitwirkung des Auftraggebers
erforderlich ist, gilt die Lieferfrist erst vom Zeitpunkt an, da die
Vertragsdurchführung in allen Einzelheiten festgelegt bzw. der
Auftraggeber seiner Verpflichtung zur Mitwirkung nachgekommen
ist
2.2
Wenn eine vereinbarte Lieferfrist nicht eingehalten werden konnte,
ist der Vertragspartner verpflichtet, der Firma Schmidt-Container
eine angemessene Nachfrist zu setzen. Erst nach Ablauf dieser
Frist ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Lieferfrist und Nachfrist sind unterbrochen, wenn der Lieferant an
der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt unvorhergese-
hener Umstände gehindert wird, die trotz der ihm zumutbaren
Sorgfalt nicht abgewendet werden konnte.
Nach Ablauf der Nachfrist ist der Auftraggeber berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Weitere Ansprüche wegen einer Liefe-
rungsverzögerung sind ausgeschlossen.
2.3
Die Lieferfirma ist zur Teillieferung berechtigt.
3. Preise und Zahlungen
3.1
Jeder Auftrag wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Listen-
preis abgerechnet, falls nicht anders vereinbart. Sollte während der
Abwicklung eines Auftrages eine Lohn- oder Materialpreissteige-
rung eintreten, ist die Lieferfirma berechtigt, diese erhöhten Kosten
dem Kunden in Rechnung zu stellen.
3.2
Die Preise gelten ab Betrieb bzw. Lager der Lieferfirma, aus-
schließlich Verpackung, Fracht, Porto und Versicherungskosten.
3.3
Rechnungen sind sofort ohne Abzug entsprechend der im jeweili-
gen Angebot (Auftragsbestätigung) enthaltenen Zahlungsbedin-
gungen zur Zahlung fällig. Soweit das Angebot (Auftragsbestäti-
gung) keine Angaben zu den Zahlungsbedingungen enthält, gilt
folgendes: 40% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,
60% sobald dem Kunden mitgeteilt ist, dass die Lieferungen ver-
sandbereit sind.Kommt der Kunde mit Zahlungen länger als eine
Woche in Verzug, hat er die bestehende Verbindlichkeit banküblich
zu verzinsen, ohne das es einer Mahnung bedarf.
Teillieferungen sind bei Lieferung zu bezahlen.
3.4
Bei Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungsbedingungen oder plötz-
licher Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers ist die
gesamte dann noch bestehende Schuld bzw. Restschuld sofort
fällig.
3.5
Die Zahlungspflicht des Kunden besteht ohne Rücksicht auf etwa
erhobene Mängelrügen. Aufrechnung und Geltendmachung eines
Zurückbehaltungsrechts sind, soweit gesetzlich zulässig, ausge-
schlossen. Die Firma Schmidt-Container ist berechtigt, den Rech-
nungseinzug durch ein Factoring-Unternehmen durchführen zu
lassen
4. Eigentumsvorbehalt
4.1

Alle von der Firma Schmidt-Container gelieferten Waren bleiben
bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Käufer bestehenden ge-
genwärtigen oder künftigen Forderungen Eigentum der Firma
Schmidt-Container.
4.2
Soweit der Eigentumsvorbehalt durch Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen Dritter gefährdet wird, hat der Kunde die Lieferfirma un-
verzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen
Unterlagen zu unterrichten. Die Kosten für die Intervention gehen
zu Lasten des Kunden.
4.3
Wird die von der Firma Schmidt-Container gelieferte Ware weiter-
verkauft oder als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück einge-
baut- und erwächst daraus eine Forderung, so tritt der Kunde
schon jetzt diese Forderung an die Lieferfirma ab.
5. Gefahrenübergang und Versand
5.1
Eine Transportversicherung gegen Schäden aller Art wird von der
Lieferfirma auf Kosten des Kunden abgeschlossen.
6. Gewährleistung auf die Grundkostruktion 12 Monate, Ver-
schleißteile ausgenommen. Zulieferteile, Geräte und Ausstattung
gemäß der entsprechenden Herstellergarantie.
6.1
Wenn der Liefergegenstand infolge eines Material- oder Verarbei-
tungsfehlers mangelhaft ist oder demselben zugesicherte Eigen-
schaften fehlen, so ist die Herstellerfirma verpflichtet, innerhalb von
6 Monaten nach Ihrer Wahl entweder nachzubessern oder kosten-
los Ersatz des mangelhaften Teils zu liefern .
6.2
Weitere Gewährleistungsansprüche des Kunden, insbesondere
Ersatz für Mangelfolgeschäden werden ausgeschlossen.
6.3
Mängelrügen irgendwelcher Art, zu denen auch das Fehlen zugesi-
cherter Eigenschaften gehört, müssen vom Kunden innerhalb einer
Woche nach Empfang der Ware bzw. Montage gegenüber dem
Lieferanten schriftlich geltend gemacht werden .
6.4
Gewährleistungsansprüche kann der Kunde nur geltend machen,
wenn er seinen Zahlungsverpflichtungen genügt.
6.5
Wenn der Kunde den Liefergegenstand in Benutzung nimmt, ohne
vorher ihn erkennbare Mängel sich vorzubehalten, gilt der Liefer-
gegenstand als mangelfrei abgenommen.
7. Behördliche Genehmigungen
Der Kunde hat auf seine Kosten und seine Verantwortung die für
die Lieferung bzw. die Montage des Liefergegenstandes notwendi-
gen behördlichen Genehmigungen insbesondere Baugenehmigun-
gen zu beschaffen, Die Lieferfirma ist gerne bereit, dem Kunden im
Bereich ihrer Möglichkeiten, bei der Beschaffung der erforderlichen
Unterlagen (auf seine Kosten) behilflich zu sein.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
8.1
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis
ist Monzingen.
8.2
Gerichtsstand ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes,
auch für Wechsel und Scheckprozesse, die am Ort des Lieferers
zuständigen Gerichte.
8.3
Die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gestalten sich nach
deutschem Recht.
9. Allgemeines
9.1
Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Abwicklung aller Ver-
träge der Firma Schmidt-Container.
9.2
Sollte eine Einzelbestimmung eines Vertrages einschließlich einer
Vereinbarung in diesen Geschäftsbedingungen aus irgendeinem
recht-lichen oder tatsächlichen Grund unwirksam sein, bleibt die
Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon unberührt.
10. Kontaktdaten
Firma Schmidt-Container
Zum Frühlingsplätzchen 12
D-55569 Monzingen
Tel. +49 6751 853 499
Fax +49 6751 853 697
Internet: www.schmidt-container.de
E-Mail: sc@schmidt-container.de
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